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Vorwort zur 17. Auflage

Innerhalb des dreigliedrigen Alterssicherungssystems der Bundesrepublik
Deutschland (gesetzliche Rentenversicherung, betriebliche Altersversorgung,
private Eigenvorsorge) gestaltet das Gesetz zur Verbesserung der betrieblichen
Altersversorgung (Betriebsrentengesetz) vom 19.12.1974 seit nunmehr gut
50 Jahren die betriebliche Altersversorgung in Deutschland. Daneben sind
weitere arbeitsrechtliche Bestimmungen und zahlreiche zivilrechtliche und
steuerrechtliche Vorschriften für die betriebliche Praxis von besonderer Be-
deutung. Unmittelbar im Anschluss an das Inkrafttreten des Betriebsrentenge-
setzes wurde das Gesetz mit einer ausführlichen Einführung durch die ur-
sprünglichen Verfasser sowie mit weiteren wichtigen arbeitsrechtlichen, zivil-
rechtlichen, versorgungsrechtlichen und steuerrechtlichen Vorschriften zur
betrieblichen Altersversorgung (Beck-Texte) veröffentlicht. Dieses Buch fand
1977 eine Neuauflage in den Beck’schen Textausgaben und wurde 1988 zu
einem handlichen Kommentar erweitert, in dem alle Bestimmungen des
Gesetzes erläutert und die neueste Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts
dargestellt sind.
Bis zur 14. Auflage zählte Prof. Dr. Dr. Wolfgang Förster zu den Mitheraus-

gebern und hat das Werk seit seinem Entstehen maßgeblich mitgeprägt. Die
Herausgeber danken Prof. Dr. Dr. Wolfgang Förster für seinen herausragenden
Beitrag zur Entstehung und Fortentwicklung dieser Kommentierung.
Bis zur 16. Auflage war Herr Rechtsanwalt Theodor Cisch Mitherausgeber

und Mitautor dieses Werks. Mit dieser 17. Auflage scheidet er aus dem
Herausgeber- und Autorenkreis aus. Die Herausgeber danken Herrn Rechts-
anwalt Theodor Cisch für seine langjährigen wichtigen Beiträge im Rahmen
der vorliegenden Kommentierung des BetrAVG.
Neu als Mitherausgeber fungiert Herr Rechtsanwalt Dr. Dirk Kruip, der

schon bislang im Autorenkreis tätig war. Neu in den Autorenkreis aufgenom-
men wurden mit dieser Ausgabe Frau Rechtsanwältin Jennifer Sasse, Herr
Leon Sennhenn, Herr Rechtsanwalt Hendrik Sponagel und Herr Dr. Felix
Stern, LL.M.
Das Werk wurde in der 17. Auflage in allen wesentlichen Passagen aktuali-

siert und im Rahmen dieser umfassenden Überarbeitung – soweit sinnvoll –
gestrafft. Dabei wurden die Änderungen in der Rechtsprechung seit der letzten
Auflage aus dem Jahr 2021 berücksichtigt und weitere wichtige Fragen aus der
Beratungspraxis in den Text aufgenommen.
Die Änderungen durch das am 22.1.2026 in Kraft getretene sog. Zweite

Betriebsrentenstärkungsgesetz (BGBl. I 2026 Nr. 14) sind umgesetzt, ins-
besondere in § 3 (Ausweitung der einseitigen Abfindbarkeit von Bagatell-
anwartschaften) und § 24 (Ausweitung des tariflichen Zugangs zu Sozialpart-
nermodellen). Bei § 6 wird im Rahmen der Kommentierung auch die am
1.1.2027 in Kraft tretende Änderung (Vorzeitige Altersleistung auch bei
gesetzlicher Teilrente) bereits behandelt.
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Im Rahmen der teils umfassenden Neugestaltung der Kommentierung zu
§ 1 wurden auch diverse neue Entscheidungen etwa zur Abgrenzung der
betrieblichen Altersversorgung von anderen Sozialleistungen, zum Ausschei-
denserfordernis bei der Invaliditätsabsicherung oder zur Zulässigkeit von
Mindestehedauerklauseln bei der Hinterbliebenenversorgung eingearbeitet.
Das BAG hatte sich zudem erneut mit Gleichbehandlungsfragen auseinan-

derzusetzen, ua zur Zulässigkeit eines über zehn Jahre ermittelten Teilzeit-
grades im Rahmen einer Endgehaltszusage und zur Behandlung von Abruf-
arbeit.
Im Zusammenhang mit dem Anspruch auf Arbeitgeberzuschuss zur Entgelt-

umwandlung (§ 1a Abs. 1a) wurden ua Entscheidungen zur Tarifdisposivität
und zur Anwendung der Übergangsvorschrift (§ 26a) aufgenommen.
Die Auszahlung der Versorgungsleistung als Kapital hat die Rechtsprechung

mehrfach beschäftigt, etwa die Rechtmäßigkeit der (teilweisen) Ersetzung
einer auf Rente gerichteten Zusage durch eine auf Kapital gerichtete Zusage,
aber auch die Abgrenzung zu einer verbotenen Abfindung (§ 3).
Auch Entscheidungen, die außerhalb der betrieblichen Altersversorgung

ergangen sind, können für das BetrAVG relevant sein. So hat etwa ein Urteil
des BAG zur Erfüllung der gesetzlichen Textform durch ein digitales Portal
auch für die Auskunftspflichten in § 4a Bedeutung.
Zur gesetzlichen Insolvenzsicherung durch den PSVaG hat das BAG

wichtige Entscheidungen zur Haftung des Betriebserwerbers bei einem Be-
triebsübergang in der Insolvenz und zum Abzinsungszinssatz bei der Kapitali-
sierung von Betriebsrentenansprüchen, die der PSVaG aus nach § 9 Abs. 2
übergegangenen Ansprüchen als Insolvenzforderung gemäß §§ 45, 46 InsO
geltend machen kann, getroffen.
Im Bereich der Rentenanpassung hat das BAG ua das Thema Ergebnis-

abführungsvertrag und Berechnungsdurchgriff behandelt sowie die Voraus-
setzungen der sog. Escapeklausel nach § 16 Abs. 3 Nr. 2 BetrAVG bei
Pensionskassen weiter präzisiert.
Im Versorgungsausgleich ist das Gesetz zur Änderung des Versorgungs-

ausgleichsrechts vom 12. Mai 2021 eingearbeitet, das Modifikationen für die
externe Teilung sowie für die Teilung im Leistungsbezug vorsieht. Daneben
sind die Vorgaben der BGH-Rechtsprechung ua zur Umsetzung der Ent-
scheidung des BVerfG zur externen Teilung, zur weiteren Präzisierung des
Rechnungszinses und der biometrischen Rechnungsgrundlagen berücksich-
tigt.
Mit dieser 17. Auflage fokussiert das Werk redaktionell weiterhin auf die

Kommentierung des Gesetzes in der Ausprägung der Rechtsprechung des
Bundesarbeitsgerichts, um die bewährte kompakte Form des Kommentars zu
erhalten. Anstelle eines Textanhangs wird auch für diese 17. Auflage auf die im
Internet auffindbaren Angebote zu Gesetzen und Verwaltungsanweisungen (ua
www.gesetze-im-internet.de) verwiesen.
Das Buch soll allen, die sich als Personal- oder Finanzleiter, Sachbearbeiter,

Mitglieder der Betriebsverfassungsorgane, Mitarbeiter von Verbänden und
Behörden, Richter, Berater, Gutachter, vereidigte Buchprüfer, Wirtschafts-
prüfer, Steuerberater oder Rechtsanwälte mit dem Gebiet der betrieblichen
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Altersversorgung beschäftigen, einen raschen und zuverlässigen Überblick über
das Betriebsrentengesetz und den aktuellen Stand der Rechtsprechung dazu
vermitteln.
Die Autoren danken Herrn Diplom-Kaufmann Thomas Weppler für die

kritische Durchsicht der steuerlich relevanten Kommentierung zu § 1a Betr-
AVG.

Reutlingen/Wiesbaden, im Februar 2026

Dr. Michael Karst Dr. Dirk Kruip
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